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TOP 69:

Erste Verordnung zur Änderung der MKS-Verordnung

Drucksache: 385/17

I. Zum Inhalt der Verordnung

Mit der Änderung der Maul- und Klauenseuche-Verordnung werden Schutz-
maßnahmen eingeführt, die es insbesondere im Falle eines Ausbruchs der Maul-
und Klauenseuche in einem Schlachthof, auf dem Transport und in Grenzkon-
trollstellen der jeweils zuständigen Behörde ermöglichen, Maßnahmen zu er-
greifen, um eine Weiterverbreitung des Erregers zu vermeiden. 

Zudem erfolgt eine Anpassung der Anforderungen an Laboratorien und ver-
gleichbare Einrichtungen, die mit dem MKS-Virus arbeiten. Um die Milch-
Güteverordnung auch im Seuchenfall weiter anwenden zu können, wird zur 
Klarstellung eine entsprechende Ausnahmeregelung eingefügt. 

Die Änderungen der Verordnung haben sich im Rahmen von MKS-Tierseu-
chenübungen als notwendig erwiesen. 

II. Empfehlung des Ausschusses

Der Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz empfiehlt dem 
Bundesrat, der Verordnung nach Maßgabe von Änderungen zuzustimmen. 

Diese Änderungen sind technischer und zum Teil klarstellender Natur und 
sollen dem Verordnungszweck noch besser Rechnung tragen. 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Empfehlungsdrucksache 
385/1/17 verwiesen.




